
Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stadtrat
Beschluss Nr.: 010-2023

aus öffentlicher Sitzung vom 15.02.2023

Der Beschluss wurde:

einstimmig beschlossen

Verantwortlich für die Umsetzung:
Amt für Stadtentwicklung/Strukturwandel

Beschlussgegenstand:
Rückbaugebot Gebäude (ehem. Stadt Wolfen) Am Nordpark 16, Wolfen

Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beauftragt den Oberbürgermeister, für die Liegenschaft Am
Nordpark 16 in 06766 Bitterfeld-Wolfen (ehemals Stadt Wolfen) ein Rückbau- und Entsiegelungsgebot nach
§ 179 BauGB zu erlassen. Vor der Einleitung des förmlichen Verfahrens nach dem BauGB ist dem
Eigentümer, unter Mitteilung der hier vorliegenden Beschlussfassung, die Gelegenheit zu geben, hierzu
Stellung zu beziehen. Diese Möglichkeit ist dem Eigentümer bis zum 30.05.2023 einzuräumen. Über die
Ergebnisse ist durch den Oberbürgermeister im Ortschaftsrat Wolfen am 07.06.2023 zu informieren. Sollte
seitens des Eigentümers keine Bereitschaft erkennbar sein, in Zusammenarbeit mit der Stadt eine Lösung
herbeizuführen, ist das Gebotsverfahren einzuleiten. Die Frist zur Durchführung der erforderlichen
Maßnahmen soll am 31.12.2024 enden.

Der Oberbürgermeister hat von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht:

nein

ja

Begründung:

Oberbürgermeister Siegel

16.02.2023


